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2) Diejenigen Branntwein - Brenner,
Gastwirte , Krüger und Schenkwirte , die
als solche , bereits in der . vorigjahrigen Pa-
tentsreuer - Rolle aufgeführt stehen , können
gegen fernere Conrinuation ihrer Patent¬
steuer weshalb sie jedoch in Zeiten ihre des¬
fällige Erklärung bei den resp . Bürgermei¬
stern und Vögten abzugebcn , und die so¬
dann die desfälligen Listen den beikommen¬
den Steuer - Einnehmern zuzustellen haben,
ihre Branntwein - Brennereyen und Wirt¬
schaften bis weiter auf dem bisherigen Fuß
fortsetzen ; zu neuen Branntwein - Brenne-
reyen , Gast - Krug - und Schenk - Wirt¬
schaften sollen aber , da ohnehin ein Ueber-
fluß davon vorhanden ist , für das gegen¬
wärtige Jahr keine neue Patente erteilt
werden . Den resp . Bürgermeistern und
Vögten wird demnach anbefohlen , keine
neue Abzeichnungen in dieser Hinsicht vor¬
zunehmen , auch daraufzu achten , daß von
niemand eine Branntwein -Brennerey , Gast-
Krug - oder Schenk - Wm ^ .'chaft erercirt
werde , der nicht bereits c.u vorigen Jahre
eine Patentsteuer dafür entrichtet und sich
zu der diesjährigen Conrinuation derselben
erkläret hat.

28 ) Der Militair - Commission Be-
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kanntmachung vom 27, Januar
xub !. 10. Februar 1314.

Reglement des Um ins künftige allen Mißverständnis-
der°Beköstig Zwischen dem einquartierten Oldenburgi-
gung des Ol-schen Militair und den Bequartierten vorzu-
denburgischen beugen, die in Ansehung der Beköstigung
Militairs. Quartiers unter ihnen entstehen

könnten, ist von der Höchstverordneten Re¬
gierungs- Commission nachstehendes Regle¬
ment nöthig befunden, welches die Militair-
Commissi'on den sämmtlichen Einwohnern
des Herzogthums Oldenburg hiermittelst be¬
kanntmacht, und wobei sie zugleich das ge¬
rechte Zutrauen hegt, daß jeder gern und
willig das Seine dazu beitragen werde, das
bisher so gut bestandne Einverständmß mit
den Einquartierten fernerhin zu erhalten,
und seinen für die Freiheit und Sicherheit
des Vaterlandes unter den Waffen stehen¬
den Landsleuten, so lange sie noch im Vater¬
lande sind, ihre Lage angenehm zu machen.

Es soll demnach in Gemäßheit Beschlus¬
ses der'Höchstverordneten provisorischen Re¬
gierungs-Commission, jedem einquartierten
Ilmerofsicier, Hautboisten, Tambour und
Soldaten von dem Herzoglichen Militair-
Contingent der Landwehr und der Cavalle-
rie, von seinem Wirth gegeben werden: i)
ein Bette in einer dichten, der Zugluft nicht

aus-
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